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,,Gemeinsam für Sankt Katharina66 -
verein zur Förderung der katholischen Kirche Bad soden

Satzung
vom 27. März 2017

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr

Der Verein fiihrt den Namen ,.Cemeinsam {iir Sankt Katharina"'r Verein zur Förderung der
kathr:lischen Kirche Bad §oden. Nach denr Eintrag in das Vereinsregister des Amtsgerlchts
Königstein soll er den Zusatz e.V. erhalten

Er kann auch finnieren unter der Kumbezeichnung..Gemeinsam für Sankt Katharina".

Der Vercin hat seinen Sitz in 65812 Bad Soden am Taunus.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins

Iler Verein verfolgt ausschließlich urrd unn:ittelbar genreinnützige und kirchliche Zlvecke im
S inne des Abschnitts ..Steuerbegünst i gte Zrveckeo' de r Abgabenördnung.

Zrveck des Vereins ist die Förderung kirchlicher Zwecke im Sinne des §54 AO sowie die
Förderung der Jugend- und Altenhilfe irn Sinne des §52 Abs. 2 Satz I Nr. 4 AO durch die
ideelle und finanzielle Unterstützung der katholischen Kirche ,.Sankt Katharina" und der
zugehörigen Kirchengemeinde in Bad Sclden. Die Untcrstützung dient zur ideellerr unrJ
materiellen Förderung und Pflege_ihrer kirchlichen. sozialcn unä retigiösen Belange sowie
ihrer gemeindepädagogischen Aufgaben im Bereich der Jugend- und-seniorenarbät.

Der Salzungsr**eck wird verwirklicht durch die Beschaffung von Mittelrr durch [leiträge,
Spenden- Zuschüsse, sonstige Zuu'endungen und weiterer eiwirtschafteter Überschüsse- und
Gervinne sowie deren Bereitstellung und Vcnr,cnclung arr F'örderung der steuerbegünstigten
Zwecke im Sinne des Absatz 2.

Der Verein ist selbstlos tätig und verf'olgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke"

Mittel des Vereiris dürfen nur fiir die satzungsrnäßigen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf [eine person
durch-Ausgaben, die dem Zrveck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig
hohe Vergütungen begünstigt r.verden.
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§ 3 Mitglieder

(1) Qrdentliche Mitglieder des Vereins können nur natürliche Personen werden. die die
Vereinssatzung anerkennen und bereit sind die Zwecke des Vcreins zu fordern und den
Verein in angemessener Weise zu unterstütz-en. Die Aufnahme muss schriftlich beantragt
u''crden, Aufnahmeanträge von Jugendlichen unter l8 Jahren bedürfen der Zustimmungä"s
gesetzl ichen Vefireters.
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12) liber die Aufnahrne entscheidet der Vorstand. Ein Anspruch auf die Aufnahme besteht nicht.
Die Ablehnung des Aufnahmeantrags kann dem Antragsteller ohne Angabe von Gründen
schrift lich mitgeteilt werden.

(3) Alle ordentlichen Mitglieder haben die glcichen Reehte und Pflichten. Es wird ein
Mitgliedsbeitrag.erhoben über dessen l-löhe und Fälligkeit in der Mitgliederversammlung
beschlossen u.ird.

Neben cler ordcntliohen Mitgliedschaft bestehl die Möglichkeit, Fördennitglied des Vereins
zu rverden. Fiirdermitglieder sind natürlic.he oder jr*ristische Personen, die die Zwecke des
Vereins durch rcgchnäßige Spenden unterstützen. Die Aufnahrne muss schriftlich beantragt
werden. Fördermitglieder sind in der Mitgliederversamrnlurrg nicht stimmberechtigt und
nicht walrlbar.

Alle Mitgliedschaften enden mit dem freiwilligen Austritt, dem Ausschluss aus dem Verein,
dern T'od des Mitglicds oder dern Verlust der Rechtsflihigkeit.

Der frei,uvillige Austritt muss dem Vorstand schriftlich nritgeteilt werden. Er ist nur unter
Iiinhaitung einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalenderiahres möglich.

Der Ausschluss aus dem Verein ist mit sofbrtiger Wirkung dann rnöglich, wenn ein
r,r'ichtiger Grirnd vorlicgt. Über einen Ausschluss entschsiäet der Volstand rnit einfacher
Ir{ehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder, rrachdem dcm betroffenen Mitglied die
Nlöglichkeit zur Stellungrahme gewährt worde n ist. Eine Stellungnahrne hat innerhalb von
zr.r'ei Wochen nach Mitteilung über den beabsichtigten Vereinsauischluss zu erfolgen.

§4
{1} Organe des Vereins sind

- der Vorstand

Organe des Vereins

d ie Mitgliederversamnr Iung

§ 5 Der Vorstand

Der Vorstand besteht aus

- clem Vorsitzerrden

- dem stellvertretendenVorsitzenden

- dem Schriltt'iihrer

- dem Kassenfiihrer

- einem Beisitzer

Wählbar sind rrur nätürlichc. volljährige Personen, die ordentliche Mitglieder des Vereins
sind.

(3) Die Mitglieder des Vorstandcs r.verden von der Mitgliederversammlung mit einfacher
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Mehrhe it liir 2 Jahre gewählt. ller Vcrrstand bleibt bis zur Neuwahl im Amt. Eine
Wiedern ahl ist möglich.

Der Vorstand fiihrt dio laufbnden Ceschäfte des Vereins und erledigt alle
Verwaltungsaufgaben sorvie alle Autgaben. die nicht durch Satzurr[ odcr Gesetz einem
anderen vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat insbesrlndere folgcnäe Aufgaben:

- Vorbereitung, Einberufirng und Leitung der Mitgliedenersammlung

- ALrsliihrung der Beschlüsse der Mitgliederversanrmlung

- Verrvaltung und Beschlussfassung tiber das Vere insvermögen

- Bsschlussfassung i.iber die Aufhahme und den Ausschluss von Mitgliedcm

Die Beschlussfässung cles Vorstandcs erfblgt in Vorstandssitzungen, zu denen der
Vorsitzende oder im Verhinderungsfalle sein Vertreter nach Bedärf einlädt. Beschlüsse
lverdetr rnit einfächer Mehrheit gefässt. Der Vorstand ist beschlussfiihig, rvenn der
Vorsitzende oder sein §tellvsrtretrsr und zwei weitere Mitglieder des Vrlrstands anwesend
sind,

Die Vorstandssitzung und deren Beschlüsse sind durch den Schriftfiihrer oder einem
veftreter zu protokollieren. Dic Protokolle rnüssen vom sitzungsleiter und dem
Protokolltiihrer unterzeichnet wsrden.

Scheidet ein Mitglied des Vorstandes in der laufenden Wahlperiode aus dem Amt, so kann
der Vorstand ein Mitglied kommissarisch rnit der Wahmehmung der Äufgaben betrauen,
bis dic' Mitgliedcrversammlung einen Nachfblger gewählr hat. Das komm-issarische
Vorstandsmitglied hat die gle ichen Rechte und Pfllchten rvie alle anderen
Vorstandsni itgl ieder.

Der Vorstand vertritr den Vcrein gerichtlich und außcrgerichtlich. Er hat die Stellung eines
gesetzlichen veftreters und handelt d*rch zu'ei Mitglieder, von denen eines der
Vorsitzende oder sein Stellyertreter sein muss.

§ 6 Mitgliederversammlung

Einrnal im Jahr findet eine ordentliche Mitgliedenersammlung srätt. Sie ist vom Vorstand
unter !inhaltung einer Frist von vier Wochen und unter Mitteilung von Ort. Zeitpunkt und
der.Tagesordnung Tlrriftlich einzubenrfen. Äls schriftliche Einladung gelten
gleichermaßen die Briefform, Fax oder E-Mail-Versand.

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann vom Vorstand einberufen werdel,
rvenn es.die Belange des Vereins erlbrdern, Er ist hierzu verpflichtet. wenn dies ein
Viertcl der stinrmberechtigten Mitglisder schriftlich unter Angabe von Cründen beantragt,
Irr diesem Fall sind die Mitgliedsr unter Einhaltung einer Frisivon 2 Wochen gemäß § 6*
Abs. I eirzuladen.

Jedes Mitgliedltann bis spätestens zwei Wochen vor Beginn der Mitgliederversammlung
schriftlich die E-rgänzung der Tagesordnung verlangen. Fristgemäß gästellte Anträge sinä
nachträglich auf die Tagesordnung zu nehmen.

Wenn die Mitgliedenersammlung iiistgerecht einberufen wnrde, ist sie ohne Rücksicht
auf die Zahl der anrvesenden Mitgliecler beschlussäihig.

Stitnmberechtig$ sind alle anwesenden ordentlichen Mitglieder. Eine [ihertragung des
Stirnmrechts ist nicht möglich.
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101 Beschlüsse rverden rnit einfasher Mehrheit der Stimmen gefasst. Satzungsändernde
Bcschli.isse hedtirfen einer zwei Drittel Mchrheit der Stirnlmen. Auf Anräg können die
Abstimrnungen schrilllich und gelieim durchgeftihrt werden.

(7) Die \'litglijderversamnrlung wird von einem Vrrrstandsmitglied geleitet. über die
gefassten Beschlüsse t,:{{l* durchgeflihrten Wahlen isr eii proökoll anzufertigen.
Dieses rvird vutn Schrifiltihrer oder einer.von der Versan:mlung gewählren pers"on gefiihn
und muss vom Versammlurrgsleiter und Protokollfiihrer unterze-iähnet werden.

(8) Die )\,'litgliederversammlung beschließt über alle Angelegenheiten, soweit diese nicht dem
vorstand obliegen. sie ist ausschließlich zuständig fiir fJlgende Aufgaben:

- Entgegennahme des Jalrresberichts des Vorstandes

- Entlastung des Vorstandes

- Wahl des Vorstandes und der Kassenprüfer

- Festlegung der Höhc und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge

- Beschlussfässung über Anträge

- Anderungen der Satzung

- Auf'Xösung des Vereins

§ 7 Rechnungsprüfung

(1) Die.Nlitgliederversamnrlung wählt aus den volljährigen ordentlichen Mitgliedem z-wei
Rechnungsprüf'er Iiir die Dauer von einem Jahr" Sieäürfen nicht Mitglied-er de.t Vor=tanUs
SEIN.

12) Die Rc_chnungsprülbr haben nach Abschluss ries Geschäflsjahres die Vere inskasse und die
tsuc.hliihrtrng zLr prüfen und i.iber die Pr:üfung gegenüber der Mitgliederversammlung
Bericht zu erstatten. Darüber hinaus haben sie däs Reeht die Veräinskasse unrl die "
Buchtiihrurrg jederz-eit zu iiberprüIen.

§ 8 Auflösung des Vereins

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur von der Mitgliedelersammlung mit einer
stimmenrnehrheit von drei viertel beschlossen u.irden. sofern die -
Milgliederversamtnlung nichis anderes beschließt. sind die Mitglieder des Vorstandes
gemei nsam verlretu n gs berechtl gte L iquidatoren.

(2) Bei .A.uflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke. ftillt das
Venniie.en dcs Vercins an die katholische Pfhrrei San[t tvtaiien und Sankr fatharina in
Bad Soden. die es unmittelbar und ausschließtich liir gemeinnützige, m;f tlt*tige oJei 

'

kircirliche Zwecke zu venvenden ha1.
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§9 GeschlechtsneutraleFormulierung

(1) IJn Satzungstext wurde aus Cründen der Lesbarkeit auf eine geschlechtsneukale
Formulierung verzichtet. Es sind jedoch irrmer beide Geschlächter im Sinne der
C leichbehandlung angesprochen.

§ 10 Inkrafttreten
(1) Die fltzung wurde bei der Cründungsversammlung am ?7. März 20I7 in Bad Soden

beschlosse* und tritt mit sofortiger Wirkung in Krah.

Bad Soden am Taunus, den 27.März 201?
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